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NOVEMBER 1960

Erziehungsmittel bei den hochgradig geistesschwachen Kindern

Ergebnisse der zweiten Arbeitstagung ostschwei-
zerischer heilpadagogischer Hilfsschulen im Johan-
neum Neu St.Johann.

Im Herbst 1958 sind die Lehrkrafte und Leiter
unserer Schulen fiir praktisch bildungsfahige Kin-
der zum ersten Mal in St.Gallen zusammengekom-
men, um gemeinsame Probleme und Sorgen zu be-
sprechen. Damals standen die Fragen der Einglie-
derung ins Erwerbsleben im Vordergrund. Die Ver-
sammlung beschloB, zu regelméBigen Arbeitsta-
gungen zusammenzukommen und konstituierte sich
als Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Sektion Ost-
schweiz der schweizerischen Hilfsgesellschaft fiir
Geistesschwache.

Das Thema fur die zweite Tagung vom 15. Juni
1960, an der Uiber 80 Padagogen teilnahmen (wo-
von 11 aus Osterreich), ergab sich aus einer Eltern-
tagung auf Wartensee ob Rorschach; es zeigte sich
damals, daB inbezug auf die bei den hochgradig
Geistesschwachen anzuwendenden Erziehungsmit-
tel, vor allem inbezug auf das Strafen, oft eine grofie
Ratlosigkeit herrscht. Diese hingt ganz offenbar
damit zusammen, daf3 unsere Kinder vermindert er-
ziehbar sind, dafl ihre Moglichkeiten der Ampas-
sung an gesetzte Ziele gegeniiber den Normalent-
wickelten stark herabgesetzt sind:

1. sind schon die korperlichen Maoglichkeiten be-
schrénkt; die motorische Anpassungsfahigkeit ist
durch rasche Ermiidung, durch mangelhaft ent-
wickelte Motorik oder gar durch Léhmungen ge-
hemmt.

2. ist die seelische Anpassungsfahigkeit vermindert.
Das Seelenleben ist «im Rohbau geblieben», um
einen Ausdruck Hanselmanns zu gebrauchen.
Gefiihle wie Angst, Eifersucht usw. und gewisse
Triebimpulse duflern sich mit elementarer Ge-
walt und verhindern weitgehend den padagogi-
schen Zugriff. Sogenannte «Modeli», das starre
Festhalten an bestimmten lastigen und manch-
mal auch gefahrlichen Verhaltensformen, kann
groBBe Schwierigkeiten bereiten.
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3. 1st auch die geistige Anpassungsfahigkeit unent-
wickelt: Das hochgradig Geistesschwache hat nur
beschrinkte Moglichkeiten, in Sinnzusammen-
hiange einzudringen, Zusammenhinge intellek-
tuell zu erfassen, sich von Edlem, Schénem, Gu-
tem ergreifen zu lassen, sein Tun nach Ideen aus-
zurichten, sittliche Gebote zu verinnerlichen, als
eigenes moralisches Gesetz zu fithlen und an sich
selber zu stellen.

Diese Beschranktheit der Erziehungsmoglichkei-
ten zwingt uns, nach besondern Erziehungsmitteln
Umschau zu halten oder uns zu iiberlegen, in wel-
cher besondern Form und in welchem angepafiten
MaBe die gewohnten Erziehungsmittel bei hoch-
gradig geistesschwachen Kindern angewendet wer-
den konnen. Das war der Ausgangspunkt, von dem
die Tagung ausging. Frau Dr. Egg-Benes, die Griin-
derin und langjihrige Leiterin der heilpadagogi-
schen Hilfsschule Ziirich, hat freundlicherweise die
Aufgabe tibernommen, sich mit dem gar nicht leicht
beantwortbaren Fragenkomplex in einem Einfiih-
rungsreferat auseinanderzusetzen und in den an-
schlieBenden Diskussionen bis in die praktischen
Einzelfragen des Alltags zu erorterm. Die aus gro-
Ben Erfahrungen geschopften Ausfithrungen be-
deuteten fir die Zuhérer eine wertvolle Berei-
cherung.

Die Strafe in der Erzichung geistesschwacher
Kinder

Als Motto stehe Uiber unsern Betrachtungen das
schéne Wort von Schleiermacher: «Die Strafe muBl
eine abnehmende GroBe in der Erziehung sein».
Dieser Grundsatz gilt auch fiir die Geistesschwa-
chen. Denn geistesschwache Kinder sind in erster
Linie Kinder. Im Leben des einzelnen Kindes hat
mit zunehmender Vernunft mehr und mehr das
negative Erziehungsmittel der Strafe hinter den po-
sitiven zuriickzutreten: Beispiel, Belehrung, Wil-
lensiibung, Zuspruch, Selbstbeherrschung sollen ei-
nen wachsenden Raum einnehmen. Auch im Leben



der Menschheit ist die Einschrinkung des Strafens
geradezu ein Index fiir die Hohe der sittlichen Kul-
tur. Darum wird heute weniger und verstandiger
gestraft als in fritheren Jahrhunderten; darum wird
in hoher kultivierten Schichten weniger gestraft als
in niedrigeren. Wir schneiden dem Dieb nicht mehr
die Hand ab, wie dies im Mittelalter tiblich war, wir
peitschen den faulen Diener nicht mehr aus, wir
stellen die Klatschsiichtige nicht mehr in den Pran-
ger usw.

Uber das Ziel der Strafe besteht eine endlose Aus-
einandersetzung in der philosophischen und juristi-
schen Literatur. Je nach dem Zeitgeist wird die
Strafe mehr als Abschreckung, als Sithne, als Schutz
der Gesellschaft, usw. betrachtet. Ohne sich in diese
prinzipielle Diskussion — die sich durch die Jahr-
hunderte zieht — einmischen zu wollen, kann wohl
gesagt werden, dafl fiir uns Erzieher das Ziel der
Bestrafung ist, unzweckmafigen Handlungen zu
begegnen, deren Zweckwidrigkeit das Kind nicht
verstehen und nicht wiirdigen kann.

Betrachten wir nun, unter welchen Umstanden
Strafen nétig sind, und in welcher Form sie den
Forderungen der psychischen Wirksamkeit und der
padagogischen Berechtigung entsprechen.

Welches sind die Griinde des Strafens? Warum
strafen wir? Die Grimde des Strafens kann man in
verschiedene Gruppen zusammenfassen.

1. Der am meisten verbreitete Grund des Stra-
fens ist die Lebenssicherung, die Sicherung der Ge-
sundheit, der Sauberkeit, des Anstandes und der
Ordnung. Es geht uns also um die Sicherung des
physischen Lebens, dariiber hinaus aber auch um
die Sicherung des zivilisierten Lebens, des Lebens
in der Gemeinschaft. Darum sind Vorschriften ent-
standen, die viele Betatigungen, welche das Kind in
ahnungsloser Naivitit zu vollfithren geneigt ist,
mit der Marke «unerlaubt» versehen. Das Kind soll
sich nicht zum offenen Fenster hinauslehnen, es soll
nicht die eben gesduberte Stube beschmutzen, es
soll nicht auf den Rasen treten, nicht wertvolle Sa-
chen (Uhr, Vase) wie Spielzeug behandeln, hin-
werfen, auseinandernehmen; es soll auch nicht haB-
liche Grimassen schneiden, die Zunge heraushén-
gen, usw. Solches und ahnliches verbieten wir. Das
Kind — zumal das geistesschwache — ist aber ver-
geBlich. Es unterliegt Augenblicksimpulsen, denen
es oft nicht widerstehen kann. Das Verbieten reicht
nicht aus. Also will der Erzieher starkere Hem-
mungsmechanismen schaffen durch assoziierte Un-
lustgefiihle. Die Ubertretung des Verbotes soll Un-
angenehmes nach sich ziehen, entsprechend der
Redewendung «wer nicht héren kann, muf} spiiren>.

Hier hat die Strafe keine moralische Bedeutung,
sondern blof} einen abschreckenden Zweck. Sie soll
kiinstlich eine ahnliche Wirkung erzeugen, wie sie
in natiirlicher Form durch den Satz «gebranntes
Kind scheut das Feuer» gekennzeichnet ist. Wel-
chen Erfolg erzielen wir dabei?

Das Ziel der Abschreckung kann dadurch leicht
illusorisch gemacht werden, dafl mit der Strafe
nicht sparsam umgegangen wird. Wenn ein Kind
von einem ganzen System von Verboten umgeben
wird und fiir jede der dadurch bedingten zahllosen
Ubertretungen streng bestraft wird, dann kann es
gar nicht mehr die Unlust der Strafe mit bestimm-
ten Handlungsformen verbinden und diese so mei-
den lernen. Erzielt wird als allgemeine Reaktion die
Abstumpfung statt der erhofften Wirkung der Ab-
schreckung.

Ein wohlbehiitetes geistesschwaches Kind, das
durch gutgemeinte, aber endlose Pflegemafnah-
men, durch standige Verbote und Drohungen viel
ertragen mufite, verschafft sich Schutz vor Angrif-
fen, Anforderungen und Verboten der Erwachsenen
durch eine Art passiver Resistenz und zieht sich vor
selbstindigen Handlungen, die groéBere Anstren-
gungen erfordern, resigniert zuriick. Es gibt Kinder,
die den Eindruck erwecken, als ob sie einen Teil
ihrer Personlichkeit einfach willenlos dem Erwach-
senen zur Verfiigung gestellt hatten.

Ist es das, was wir wollten? Wir wollten Lebens-
sicherung im weitesten Sinne, also Sicherung des
zivilisierten Lebens. Dies jedoch kann mit einem an-
deren Mittel besser erreicht werden als mit Strafe,
namlich durch Gewthnung. Fiir jeden Menschen
sind die guten Gewohnheiten der gréfite Halt im
Alltagsleben und im Umgang mit den Mitmen-
schen: sie sparen viel Krafteaufwand fiir richtige
Entscheidungen. Wie viel mehr trifft dies bei den
Geistesschwachen zu! Bei diesen konnen und miis-
sen die guten Gewohnheiten den Unterschied zwi-
schen «guty und «bose» zeigen. Die Fahigkeit zur
moralischen Einsicht geht ihnen nach Mafigabe
ihrer Geistesschwiche mehr oder minder ab; sie
muB durch die guten Gewohnheiten ersetzt werden.

Ein normalbegabter Mensch ist dann haltlos,
wenn er sich nicht von ethischen Einsichten leiten
1aBt; ein Geistesschwacher ist dann haltlos, wenn
er nicht durch gute Gewohnheiten gehalten ist. Bei
ihm muf das Ziel der Erziehung sein, ihm ein fe-
stes System von Gewohnheiten zu vermitteln. In
meinem . Buch «Ein Kind ist andersy (Schweizer-
Spiegel-Verlag) habe ich mich ausfiihrlich iiber
die Gewtohnung Geistesschwacher geauBert. Hier
mochte ich lediglich darauf hinweisen, dafl nur die
Gewohnheit imstande ist, ein Gebot oder Verbot im
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Kinde lebendig zu erhalten. Das Verbot, nicht da-
oder dorthin zu gehen, dies oder jenes ein fiir alle-
mal zu unterlassen, besitzt nur augenblickliche Gel-
tung. Das geistesschwache Kind tibertritt ein Verbot
nicht, weil es «unfolgsam» ist oder weil es den Er-
zieher miBachtet, sondern weil das Verbot in seinem
BewuBtsein nicht mehr haftet oder noch nicht haf-
tet. Darum hat es keinen Sinn, Ubertretungen gei-
stesschwacher Kinder mit der gleichen Strenge zu
riigen wie die normaler Kinder. Die einzige Moti-
vierung der richtigen Handlung schopft es aus der
ruhigen Stetigkeit der GewShnung.

Wir gewohnen das geistesschwache Kind an gute
Umgangsformen, an einen angenehmen Umgangs-
ton, an hoéfliches Verhalten, kurzum an die Zivili-
sation des Alltags. Wir gewShnen es an Pflichterfiil-
lung, an eine gute Arbeitshaltung. Wir werden es
einen regelmiafigen Tagesrhythmus erleben lassen,
an den es sich mit der Zeit automatisch halt, ihm
und uns selber zu grofer Hilfe. Wir werden nicht
wegen vollbrachter Vergehen hinterher strafen, son-
dern vorbeugend handeln: wir machen es dem Kin-
de unmdoglich, immer wieder davonzulaufen, das
andere an den Haaren zu zerren usw. Je schwicher
das Kind geistig ist, desto eher miissen wir zu sol-
chen vorbeugenden Mitteln greifen.

Solange die Geistesschwachen noch klein sind,
iibersehen wir oft, daBl wir das, woriiber wir jetzt
lachen, — seine Streiche und drolligen Clownereien
— spater als lastige Unarten empfinden und das
Kind wegen des gleichen Verhaltens strafen. War-
ten wir darum nicht mit dem Abgewéhnen von Un-
arten so lange, bis sie sich als schlechte Gewohnhei-
ten festgesetzt haben.

Wer mehr dariiber erfahren will, der mége in
meinem oben erwihnten Buch nachlesen. Wir wen-
den uns nun dem zweiten Hauptgrund des Strafens
zu.

2. Ein zweites Strafmotiv liegt vor beim Zusam-
menstoBen von Erzieherwillen und Kindeswillen.
Die Uberwindung des kindlichen Eigenwillens und
des kindlichen Trotzes ist zweifellos erforderlich,
schon allein aus dem Grunde, weil der Erzieher-
willen durchschnmittlich der wertvollere ist, und im
Interesse des Kindes erreicht werden muf. Uberdies
muB das geistesschwache Kind zur Fiigung unter
eine Autoritat fahig werden; es muf lernen sich in
Gesetz und Ordnung einzufiigen. Denn auch spater
wird jener Geistesschwache von der Gesellschaft
am ehesten akzeptiert, der das tut, was man thm
sagt. Auch am Arbeitsort wird nur jener getragen
und ertragen, der treu und brav tut, was ihm aufge-
tragen wird. Der Geistesschwache muf} lernen, das
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zu tun, was ein anderer sagt, weil ja zeitlebens ein
anderer fir ihn denken mufl. Es ist wichtig, wenn
er dies beizeiten lermt; denn auch hier gilt der Satz
«was Hanschen nicht lernt, lernt Hans nimmer-
mehr».

Sollen wir also strafen wegen Eigensinn und
Trotz? Wir miissen uns dessen bewuf3t bleiben, daf3
auch Eigenwillen und Auflehnung nur Zerrbilder
einer an sich wertvollen Anlage des Kindes sind,
némlich seines Selbstdndigkeitsstrebens. So miissen
wir uns hiiten aus der Bekdmpfung des Eigenwil-
lens eine Ertétung des eigenen Wollens zu machen.
Selbst fiir den Geistesschwachen darf Kadaverge-
horsam und mechanisch geregelter Drill nicht als
Inbegriff der Erziehungsziele gelten. Jeder Eigen-
sinn ist Ichbetonung, freilich in primitivster Form.
Merkwiirdigerweise herrscht Eigensinn gerade bei
jenen Kindern vor, die wenig «eigenen Sinn» ha-
ben, d. h. bei solchen, die wenig Selbstiandigkeit des
Denkens, Wollens und Handelns aufweisen. Ge-
rade mit steigender Reife und Selbstdndigkeit 148t
der lastige Eigensinn nach.

Eigensinn ist die unvollkommenste Form, in der
das Ich sein Selbstrecht zu sichern sucht. Der Eigen-
sinnige ist nicht ein starker, sondern ein schwacher
Charakter. Eigensinn ist vornehmlich Kulisse, die
der Kraftmangel vor sich selbst errichtet. Trachten
wir darnach, nicht zu diesen Schwachen zu geho-
ren. Unsere wahre Erzieherkraft zeigt sich nicht in
noch groflerem Eigensinn, sondern im Dariiberste-
hen. Dieses duflert sich beispielsweise in scheinba-
rem Nicht-Merken von Unwesentlichem, oder etwa
in einer unerwarteten Liebesbezeugung die entwaff-
net, oder im Humor, der so manchen sonst unlos-
baren Knoten zu losen vermag. Wie auf allen Gebie-
ten der Erziehung, so ist es auch hier unmdéglich,
Rezepte zu geben. Es soll nur daran erinnert wer-
den, daB Machtkampf keine Erziehung ist. Steck-
kopf kann man nicht mit Steckkopf austreiben.

Der Starrsinn wendet sich gegen die Aufzwin-
gung eines anderen Willens. Dabei ist es unter Um-
standen véllig gleichgiiltig, was verlangt wird. Die
bloBe Form des Verbots oder des Gebots selbst kann
schon als Motiv gelten. Wenn ein Kind Starrsinn
zeigt, so liegt die Schuld nur zu oft beim Erzieher
selber; in dem dieser seine Macht durchzusetzen
versucht, weckt er den Eigensinn des Kindes. Der
Machtwille des Erziehers wird als Eingriff in das
Selbst empfunden, und der Trotz ist geboren. Der
augenblickliche Anlal kann ganz geringfiigig sein.
Das trotzende Kind striubt sich gar nicht so sehr
gegen das einzelne Verlangen des Erziehers, son-
dern gegen dessen Machtkompetenz iiberhaupt: es
will seine eigene Macht fiihlen lassen. Daher ist



Trotz so stark von der Person des Erziehers ab-
hangig.

Wenn wir von Anfang an das, was dem Kinde be-
liebt und uns nicht, mit «bose» bezeichnen, und
wiederum das, was uns geféllt mit «gut», so haben
wir damit nicht nur eine unproduktive Feststellung
gemacht, sondern dariiber hinaus auch Abwehr-
formen in Bewegung gesetzt. Dafl die Abwehrhal-
tungen im Leben des entwicklungsgestorten Kindes
einen gréfleren Raum einnehmen konnen, ist ohne
weiteres einzusehen. Auch das normale Kind ver-
harrt eine gewisse Zeit in seiner Abwehr, wenn die
Situation dies hervorgerufen hat; durch Zuspruch,
Einsicht und nicht zuletzt durch Selbstkontrolle fin-
det es sich aber wieder zurecht. Das geistig Schwi-
chere kiampft jedoch mit viel d&rmeren, aber umso
intensiveren Mitteln. Es ist seinem Affekt in weit
groferem MafBe ausgeliefert. Das ungebundene
Spiel der seelischen Elemente kann plotzlich stok-
ken, und wenn die Fiahigkeit zur verniinftigen
Uberlegung fehlt, dann folgt das Kind einfach dem
ihm von der Gefiihlserregung vorgezeichneten Weg.
Schon beim normalen Kind sind die Schwankungen
im Affektleben grofler als beim Erwachsenen, da
das unentwickelte BewuBtsein zwischen den Ein-
driicken noch nicht zu sichten und die Amtriebe
noch nicht zu ziigeln versteht. Bei den Geistes-
schwachen stehen Ursache und Wirkung in noch
offensichtlicherem MiBverhéltnis als bei den ge-
sunden Kindern. Hier wird leicht als Trotz, Wider-
spenstigkeit oder Absicht bezeichnet, was diesen Na-
men nicht verdient.

Es ist darum nicht gerade logisch ein Kind zu
strafen, weil es getrotzt hat. Denn jeder Trotzanfall
kostet das Kind sehr viel Kraft und ist fir es ein
leidvolles Erlebnis. Besonders deutlich wird dies
beim passiven Eigensinn. Jeder Erzieher kennt die-
sen Zustand, in dem das Kind pl6tzlich nichts mehr
tut, absolut verstummt, sich weigert die einfachsten
Handlungen auszufiihren; es zeigt einen eigentiim-
lichen Zustand der Starrheit. Es ist verstockt. Ver-
stocktheit ist Willensldhmung. Sie tritt auf, wenn
das Kind beleidigt ist. Besinnen wir uns, was es
heiBt «beleidigts. Das Kind leidet. Sollen wir ein
Kind strafen, das offensichtlich ungliicklich ist iiber
sich selbst, iiber den Erzieher und iiber den Zustand
der Welt. Wie das personifizierte Ungliick hockt
oder steht es vor uns; und da sollen wir noch mit
einer Strafe aufwarten?

Wie jeder andere Mensch, so muf freilich auch
der Geistesschwache lernen, sich zu beherrschen. Die
Anleitung zur Selbstbeherrschung ist ein Teil der
allgemeinen Erziehung. Aber dem geistesschwachen
Kinde muBl man auch hier, wie in seiner iibrigen

Entwicklung, mehr Geduld einraumen, Verstandnis
und Hilfe gewahren. Ruhiges Beobachten, griind-
liches Forschen und richtiges Erkennen einer kind-
lichen Haltung schiitzt auch im Umgang mit Gei-
stesschwachen vor Irrwegen und Energieverschwen-
dung auf beiden Seiten.

3. Das dritte Strafmotiv sind solche Handlungen,
die als Anzeichen minderwertiger Charakterziige
aufgefaBit werden, z. B. Naschhaftigkeit, Unauf-
richtigkeit, Grausamkeit usw. Hier hat die Straf-
padagogik besondere Vorsicht zu iiben, sonst fordert
sie unter Umstanden das, was sie bekampfen will.
Strafen wegen Liigen férdern die Unaufrichtigkeit,
das gleiche bezieht sich auch auf Grausamkeit usw.
Wir sind schnell bereit, das Verhalten des geistes-
schwachen Kindes nach dem Mafstabe unserer eige-
nen Moral zu beurteilen. Wir wittern Liige dort, wo
das Vermogen zur Unterscheidung zwischen Reali-
tat und Phantasie fehlt; wir riigen die Siinde der
Unkeuschheit, dort wo einfach korperlicher Reiz
ohne geniigende Selbstkontrolle vorhanden ist usw.
Mangelnde psychologische Erkenntnis fithrt zu ei-
ner verfehlten Strenge, die dem Kinde Laster vor-
wirft und anrechnet, die fiir es gar keine sind.

Umgekehrt diirfen wir die seelischen Krifte der
geistesschwachen Kinder auch nicht unterschétzen.
Sie haben eine unsterbliche Seele, sie haben einen
Geist. Erkennen und Wollen sind bei ihnen oft in-
tuitiv da, sie konnen diese Fahigkeiten nur nicht
klar bewufBit einsetzen, nicht logisch kombinie-
ren und auf die Tatsachen des Lebens anwenden.

Je tiefer stehend das Geistesschwache ist, desto
mehr wird an Stelle der Strafe die Bewahrung
in den Vordergrund treten. Je besser aber die gei-
stigen Krifte entwickelt sind, desto mehr werden
wir den Kindern Gelegenheit geben, sich in eigener
Entscheidung zu bewahren. Lob und Tadel, Beispiel
und Vorbild sind ihnen Wegweiser auf diesem Weg.
Ubung in der Bewdhrung ist notwendig. Wiirde
man sie nur bewahren, d. h. beispielsweise alles ab-
schlieflen, was sie stehlen kénnten, so wiirden sie in
der Lebensbewihrung versagen, d. h. sich an den
Dingen, die nicht unter VerschluB liegen, in kind-
licher Unvollkommenheit vergreifen.

4. Oft wird noch wegen mangelhaften Leistungen
gestraft. Hier ist nun besondere Vorsicht am Platze.
Was ist mangelhaft? Wir konnen bei den Geistes-
schwachen keine absoluten Mafistibe anwenden;
es kann auch kein «Klassenlehrziel» erreicht wer-
den. Auf all dies miissen wir verzichten. Die Lei-
stung, die bei dem einen Kind als mangelhaft geriigt

werden muB, ist vielleicht bei einem anderen in
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hochstem MaBe lobenswert. Im Erkennen dessen,
was an Leistungen vom einzelnen Kind erwartet
werden kann und muB, zeigt sich, ob ein Erzieher
sich fiir die Arbeit an den Geistesschwachen eignet.

Denn diese Kinder mufl man so nehmen, wie sie
sind. Genauer gesagt: wir miissen das Kind hinneh-
men, wie es ist, und ihm gleichzeitig taglich und
stiindlich zeigen, wie es sein soll. Dies ist aber
nicht nur scheinbar, sondern tatsichlich ein Wider-
spruch. Es gibt nur eines, das diesen Widerspruch
zu uberbriicken vermag, und das ist die Liebe. Nur
wenn wir das Kind so lieben, wie es ist, konnen wir
dasselbe auf das verpflichten, was es sein soll. Dar-
auf sind geistesschwache Kinder sehr empfindlich.
Freilich ist es nétig Kritik zu iiben. Aber ein Kind,
das sein Bestes leistet, zu tadeln, ist sicher nicht an-
gebracht.

Geistesschwache Kinder zeigen meist eine recht
schwankende Leistungsfahigkeit. Sporadisch kon-
nen bessere Leistungen auftreten, die dann zur
Feststellung veranlassen, «es konnte schon, wenn
es nur wolltes. Dabei wird vergessen, daf3 Geistes-
schwiche nicht nur ein Intelligenzdefekt ist; sie
ist nicht eine isolierte Stérung in einem sonst intak-
ten Organismus. Gestort ist immer die Gesamtstruk-
tur, also auch das Wollen, die Antriebskrafte, die
Ausdauer, die Zielstrebigkeit. So miiBten wir rich-
tigerweise sagen: «Es konnte zwar, wenn es wollte,
aber es kann nicht wollen».

Hat man schon je erlebt, dafl bei unseren geistes-
schwachen Kindern durch Strafen die Leistungen
gesteigert werden konnten? Wohl nie. Nur durch
Auftauen der ganzen kleinen Persénlichkeit wird
das Kind allmahlich befahigt, mehr als bisher zu-
stande zu bringen. Erzwingen konnen wir die Lei-
stungssteigerung nicht. Aber sie ist ein Gradmesser
unseres Wirkens. Denn wenn die padagogische Be-
handlung richtig ist, so bewirkt sie in jedem Falle
eine Leistungssteigerung.

Wenn wir zusammenfassend das wichtigste Er-
ziehungsmittel bei den Geistesschwachen heraus-
heben wollen, so ist es die Gewshnung. Denn beim
Geistesschwachen heiBit erziehen zum groflen Teil
gewohnen. Die Wirksamkeit unseres Tuns wird
von unserer eigenen Haltung abhéngen, von unserer
Freude tiber die gute Tat, unserer aufrichtigen Sor-
ge iiber das Versagen, unserer echten Anteilnahme
am Ergehen des Kindes, kurzum unserer Liebe —
nicht zum Kinde iiberhaupt, sondern — zu diesem
besonderen und einmaligen Kind.  Dr. Maria Egg

Die anschlieBende Diskussion drehte sich vor
allem um die drei Probleme «Strafe», «Beziehung
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von Schule und Elternhaus» und «Arbeit als Er-
ziehungsmittels.

1. Die Strafe im Erziehungsalltag. Soll ein hoch-
gradig geistesschwaches Kind korperlich geziichtigt
werden? Wir kommen leicht in Versuchung, das zu
tun, indem es auf Erklarungen, Mahnungen und
Warnungen gar nicht reagiert und korperlicher
Schmerz das Einzige zu sein scheint, was ihm Ein-
druck macht. Mit der korperlichen Strafe ist aber
auch ein seelischer Schmerz verbunden, der
Schmerz der Entehrung. Es ist sehr wertvoll, wenn
Geistesschwache noch eine Spur von Ehrgefiihl zei-
gen; wir sollten diesen schwachen Funken nicht
durch kérperliche Ziichtigungen ausloschen. Kor-
perliche Ziichtigung erfolgt haufig im Affekt; der
Erzieher gibt damit ein Beispiel mangelnder Selbst-
beherrschung. Der Schlag erfolgt ja gewohnlich
dann, wenn wir am Ende unserer Weisheit sind.
Besonders gefahrlich ist die korperliche Ziichtigung
fiir das erethische Kind, das dadurch in einen hoch-
gradig erregten Zustand kommt und sich fast nicht
mehr beruhigen 1a8t.

Wir diirfen die negativen Folgen kérperlicher
Ziichtigung nicht bagatellisieren und miissen diese
meiden, wo wir konnen. Anderseits machen wir
aber auch hie und da gegenteilige Erfahrungen,
némlich, daB ein starkes Wort, ein festes Zugreifen
wohltut und dem Kinde zeigt, daB} es ernst gilt. Stra-
fe soll befreien, nicht bedriicken (Schohaus). Eine
(leichte) korperliche Strafe kann unter Umstanden
fiir das Kind eine Erlosung sein; es kommt aus dem
Schuldgefiihl heraus, eine bose Sache ist damit erle-
digt. Dauerndes Nachtragen, hartes, kithles Vernei-
nen und Abweisen oder gar verspotten kann viel er-
barmungsloser treffen als kérperliche Ziichtigung.
Kalte ist schadlicher als «heiliger Zorn». Durch die-
sen Zorn hindurch kann das Kind namlich immer
noch unsere Anteilnahme und Liebe spiiren.

Isolierung ist oft angepaBter als korperliche Strafe,
besonders da, wo sie die logische Konsequenz einer
Tat bedeutet: Wo sich das Kind gegen die Gemein-
schaft verging, sich ihrer unwiirdig zeigte, soll es
fiir einige Zeit von ihr getrennt sein, und der
Schmerz dieser Trennung soll es fiir ein anderes
Mal vom Vergehen abhalten.

Dauerstrafen, d. h. ein paar Tage den Platz wi-
schen miissen oder eine Woche lang auf bestimmte
Speisen verzichten miissen, haben bei den hochgra-
dig Geistesschwachen keinen Sinn, weil bei ihnen
die gedankliche Verbindung von Strafe und Tat
rasch verloren geht. Wo eine Strafe nétig ist, wer-
den wir sie immer sofort ausfithren, dann aber die
Unart wieder vergessen und das Kind jeden Tag wie



ein unbeschriebenes Blatt von Neuem beginnen las-
sen, voll Glauben und Vertrauen.

Wie der Erzieher straft, hiangt schlieBlich von
seinem eigenen Wesen ab. Jeder wird so handeln,
wie es thm gegeben ist. Dem einen liegt mehr das
ruhige Zureden, die Besanftigung, der Humor, dem
dem andern das temperamentvolle Auftreten.

2. Die Beziehungen der Schule zum Elternhaus.
Wir wiirden offene Tiiren einrennen, wollten wir die
Wichtigkeit dieser Beziehungen noch besonders be-
tonen. Meist ist es so, daB unsere Eltern recht leb-
haften Anteil am schulischen Geschehen nehmen
und froh und dankbar fiir alles sind, was fiir ihr
entwicklungsgehemmtes Kind hier getan wird. In
ihrer Sorge um das Kind fragen sie woméglich jeden
Tag, wie es auch gegangen sei. Sollen wir ihnen da
sagen, dafl es wieder einmal mehr Miihe machte,
sich unertraglich auffithrte? Nein, damit wiirden
wir die Leiden der Eltern nur unnétig vergrofiern,
und wir wollen sie ithnen doch im Gegenteil jeden
Tag wenigstens fur 4 bis 6 Stunden abnehmen.
Nein, sie sollen auch nicht tiglich danach fragen,
einmal in der Woche geniigt. Und wenn es nicht gut
gegangen ist, so war das doch unser Versagen; wir
wollen damit die Eltern nicht belasten. Umgekehrt
sollen die Eltern auch nicht erwarten, daf} die
Schule die Kinder fiir die Missetaten bestrafe, die
sie daheim begangen haben. Jene Eltern klagen am
meisten tber ihre Kinder, die selber am meisten
Fehler haben. Die Schule wird sich bemiihen, alle
erzieherischen Probleme, die das geistesschwache
Kind stellt, mit den Eltern zu besprechen, den El-
tern in ihren Néten immer zur Verfiigung zu stehen
und sie spiiren zu lassen, daf} sie die Last der Ge-
brechlichkeit ihres Kindes nicht allein zu tragen
haben.

3. Die Arbeit als Erziehungsmittel. Unsere hoch-
gradig Geistesschwachen sind wie kleine Kinder: Sie
haben keine eigene Einstellung zur Arbeit; sie ma-
chen sie entweder uns zuliebe oder verweigern sie

uns zum Trotz. In einer Schule nun, wo die Kinder
fiir die Lehrkraft «durchs Feuer gingens, wo etwas
fir die Lehrkraft tun diirfen Freude ist, wo woll-
ten da Strafaufgaben Platz haben? Da miifte ja zu-
erst dieses Vertrauens- und Liebesverhiltnis zer-
stort werden. Freilich kann auch in einer solchen
Schule einmal ein Kind fliichtig gearbeitet haben,
faul gewesen sein, die Pflicht eines Vergniigens we-
gen auf die Seite geschoben haben. Gelegenheit ge-
ben, Versdaumtes gut zu machen, zu zeigen, daBl man
des Einsatzes fahig ist, darf aber wohl kaum als
Strafaufgabe bezeichnet werden.

Was ist den hochgradig geistesschwachen Kin-
dern angemessen: exakte, sorgfaltige, bis in die Ein-
zelheiten vorgeschriebene Arbeit oder freies, schop-
ferisches Schaffen? Doch wohl beides. Gewohnung
an exakte, geduldige Arbeit wird ihnen den Uber-
gang ins Erwerbsleben erleichtern. Dabei geht es
nicht einfach um das materialistische Ziel der Lei-
stungssteigerung, um sich méglichst niitzlich zu
machen, sondern um die Personlichkeitsentfaltung.
Jemand, der spurt, daB er etwas Rechtes leisten
kann, daB er fiur seinen Unterhalt selbst bei-
tragen kann, wird eine andere Personlichkeit als
derjenige, der sich schwach und unfahig fiihlt, vol-
lig abhangig von der Hilfe und Barmherzigkeit der
Mitmenschen.

Ist freies schopferisches Schaffen bei Geistes-
schwachen moglich? Wenn wir ihre «schopferi-
schen» Werke unbefangen betrachten, miissen wir
doch zugeben, daB} das Ergebnis zu groBem Teil von
uns und im tibrigen vom Zufall, kaum aber von ei-
gener schopferischer Kraft im Geistesschwachen ab-
hangt. Und doch, wenn der Geistesschwache mit
ungeschickt gefithrter Nadel seine Lochkarte ausge-
niht hat oder am Webrahmen mit verschiedenen
Farben ein ganz zufalliges Muster zustande brachte,
da erfillt ihn die Beseligung, das geschaffen zu ha-
ben. Diese Schopferfreude aber ist das beste Mittel,
seine verschlossene Seele zu o6ffnen, thn «aufzu-
tauen».

Unser behindertes Kind, sein Weg, seine Aufgabe

Unter diesem Thema steht eine Tagung fiir Viter
und Miitter geistig behinderter Kinder, die am
Samstag/Sonntag, den 26./27. November 1960 in der
Ostschweizerischen evangelischen Heimstatte War-
tensee, Rorschacherberg, durchgefithrt wird. Das
Hauptreferat halt Prof. Dr. J. Lutz, Direktor der
kinderpsychiatrischen Klinik, Ziirich. Weitere Re-
ferenten sind HH. Pfr. Breitenmoser, Neu St.Jo-

hann, Pfr. H. Graf, St.Gallen, Dr. E. Bauer, Schul-
psychologe, Rorschach, Diakon Hasler, Grabs und
Dr. R. Olgiati. '
Anmeldungen sind bis zum 21. November an die
HeimstatteWartensee zu richten (Tel. 071/416 26).
Wir sind unsern Lesern dankbar, wenn sie Eltern
und Interessenten auf diese Veranstaltung aufmerk-
sam machen. Hz
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AUS DER PRAXIS — FUR DIE PRAXIS

Die Schuldruckerei im Hilfsschulunterricht

Nicht alle Hilfsmittel fiir den Unterricht, die in
Fachbléttern angepriesen werden, halten, was man
sich von ihmen verspricht. Vieles taucht auf, wird
in der ersten Begeisterung von den Schulen ange-
schafft und steht gar bald verstaubt und unbeniitzt
in irgend einer Ecke des Sammlungszimmers oder
im Schulkasten. Dabei ist es nicht immer so, daf} das
Unterrichtsmittel untauglich ist; sehr oft wird es
uniiberlegt angewandt, und nicht selten gelingt es
den Lehrkraften einfach nicht, es organisch und
sinnrichtig in den Unterricht einzubauen.

Ich verwende seit mehr als acht Jahren eine
Freinet-Druckerei in meinen oberen Hilfsklassen
und bin nach wie vor begeistert von diesem ausge-
zeichneten Erziehungsmittel, dem ich eine weite
Verbreitung wiinschen mochte. Allerdings ist ge-
rade hier zu betonen, dafl die Verwendung der
Schuldruckerei eine durchdachte Organisation ver-
langt, wenn man nicht Enttduschungen erleben
will.

Seinen Namen auf einer Visitenkarte oder als
Briefkopf zu sehen, eine gedruckte originelle Weih-
nachts- oder Neujahrskarte anzufertigen oder gar
einen kleinen Text zu setzen und zu drucken, berei-
tet jedem Kind Freude. Solche Druckerzeugnisse be-
wahrt es auf und zeigt es herum, viel lieber als ge-
schriebene Arbeiten, die ja doch immer den Stempel
des Unvollkommenen tragen. Und ich habe denn
auch in all diesen Jahren nie erlebt, daf} die Freude
an der Schuldruckerei erlahmt ware. Nattirlich muf3
auch hier mit MaB gearbeitet werden, man soll die
Gelegenheiten nicht an den Haaren herbeiziehen.

Vorbedingung fiir ein ersprieBliches Arbeiten ist
eine nicht zu groBle Schiilergruppe, z. B. eine Abtei-
lung von 8 bis 10 Schiilern, die noch gut zu iiber-
blicken ist. Werden mehr Kinder mit der Schul-
druckerei beschaftigt, dann entstehen lange Warte-
zeiten und damit Unruhe und Langeweile in
der Klasse. Wir bilden in der Regel Arbeitsgrup-
pen zu zwei oder drei Schiilern. Den Dreiergrup-
pen sind die Schwachsten zugeordnet, damit sie von
den Gewandteren mitgenommen werden; sie sind
dann so etwas wie Hilfskréfte und finden sich gerne
damit ab. Dieses Miteinander und Fiireinander in
der Gruppe macht sich sehr bald auch im iibrigen
Unterricht vorteilhaft bemerkbar. In einer guten
Klassengemeinschaft ist es ja gar nicht nétig, an die
Hilfsbereitschaft zu appellieren. In jeder Gruppe ist
auch ein einigermaflen geschickter Zeichner, denn
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wir illustrieren unsere Arbeiten mit Linolschnitten,
eine Technik, die dem Hilfsschiiler iibrigens liegt
und von ihm auch bewiltigt werden kann.

Anhand unserer letzten Arbeit, einem Bericht
itber unsere zweitdgige Schulreise in den Tessin,
mdchte ich das Vorgehen kurz skizzieren.

Jede Arbeitsgruppe wihlt ein kleines Teilthema,
itber welches in wenigen Satzen moglichst einfach
und chronologisch richtig berichtet wird. Unsere
Schiiler miissen lernen, das Wichtige vom Unwich-
tigen zu trennen und eine kurze, aber treffende
Aussage zu machen. Diesmal hieBen die Gruppen-
themen: Fahrt mit der Gotthardbahn — In der Ju-
gendherberge — San Salvatore — Gandria — See-
rundfahrt. :

Diese Gemeinschaftsarbeit wird nun mit der
Gruppe besprochen und korrigiert. Die beiden «Set-
zer» schreiben sie nochmals ins Reine und teilen
sich dann in die zu setzenden Zeilen, wihrend der
«Illustrator» eine passende Zeichnung entwirft und
diese auf Linol iibertragt. Einige Miihe bereitet an-
fanglich das Setzen in Spiegelschrift, darum hat je-
der Setzer seine Zeile fortwahrend mit einem klei-
nen Taschenspiegel zu iiberpriifen. Gerade dieses
selbstindige Aneinanderreihen von Lettern, die
Nachkontrolle und der stetige Vergleich mit dem
vorliegenden Text helfen dem orthographieschwa-
chen Schiiler, sich Wortbilder einzuprigen. Dann
wird der gesetzte Text zeilenrichtig im Drucktiegel,
einer kleinen Handpresse, angeordnet und ein
Probeabzug genommen, der durch die Gruppe vor-
korrigiert und erst dann dem Lehrer gezeigt wird.
Nach dieser letzten Korrektur wird erst gedruckt.
Wir verwenden dazu gewohnliches, unbedrucktes
Zeitungspapier. Absolute Sauberkeit und Ordnung
auf dem Arbeitsplatz sind unerlassliche Bedingung.
Auch der Linolschnitt, der auf ein Brettchen auf-
gezogen wird, wird mit der Handpresse gedruckt.
Am Absetzen des Textes beteiligt sich die ganze
Gruppe. Da sie immer den gleichen Setzkasten be-
niitzt, hat sie alles Interesse, die Lettern ins richtige
Fach zu versorgen, will sie sich nicht spéter iiber
die eigene Unordnung argern.

Nachdem alle Gruppen ihre Blitter gedruckt ha-
ben, werden diese zusammengeheftet und mit ei-
nem farbigen Umschlag mit Titelbild und Auf-
schrift versehen. Die so entstandenen kleinen Werk-
lein 16sen immer groBe Freude aus und werden mit
Stolz nach Hause genommen. Sie haben nicht nur



den Vorteil, daf} sie einen saubern Eindruck hinter-
lassen, sie sind im wahrsten Sinne ein Gemein-
schaftswerk und fordern das Zusammengehorig-
keitsgefithl. Wer druckt am saubersten und gleich-
maBigsten? Das ist jeweils der anspornende Wett-
bewerb unter den Gruppen?

Wir haben auch im Heimatkunde- und Natur-
kundeunterricht auf diese Art die selber gefundenen
Ergebnisse festgehalten. Oft bringen die Gruppen
kleine Texte aus der Zeitung oder aus Wochenblat-
tern, die zum jeweiligen Thema passen. Die An-
wendungsmoglichkeiten sind mannigfaltig.

Was fiur mich aber entscheidend ist: Hier haben
wir eigentlich alles beisammen, was uns fiir die Ar-
beit in der Hilfsschule wichtig ist. Der Starke und
der Schwache lernen sich als Teil eines Ganzen ein-
ordnen und auf einander Riicksicht nehmen. Wir
fordern die Selbsttatigkeit und Selbstédndigkeit und
zwingen auf eine sehr unaufféllige Art den Schii-
ler zur Ordnung, Sauberkeit und Ausdauer. Damit
kein iiberméBiger und lauter Betrieb entsteht —
diese Gefahr besteht bei dieser Arbeitsweise — darf
nur leise gesprochen werden.

Interessenten empfehle ich die kleine Broschire
von Heinrich Kern «Schuldruckerei», die bei Schu-
biger, Winterthur, erschienen ist. Adolf Heizmann

Elternvereinigungen

Die Zusammenschliisse von Eltern zum Zwecke,
gemeinsame Erziehungsprobleme zu besprechen,
haben einerseits ithren Grund in den besonderen
Schwierigkeiten, welche die Kindererziehung im
modernen Leben vielfach mit sich bringt und an-
derseits in den gewaltigen Fortschritten, welche die
Entwicklung der Psychologie aufzuweisen hat. Der
Austausch bedeutet fiir viele Eltern eine grofie
Hilfe, sie empfangen wertvolle Anregungen aus den
Gespriachen. Ganz besonders bedeutungsvoll aber
sind Elternzusammenschliisse fiir Eltern geistes-
schwacher Kinder. Erschiittert von der Tatsache,
ein geistesschwaches Kind zu haben, qualen sie sich
mit unlésbaren Fragen nach dem Warum, mit
Selbstvorwiirfen und Zukunftssorgen. Von den El-
tern gesunder Kinder halten sie sich fern. Wie kénn-
ten diese sie verstehen! Sie fiirchten, von diesen
seelisch verletzt zu werden und halten sich scheu
zuriick. Die Gelegenheit jedoch, mit Eltern zu spre-
chen, welche das gleiche Schicksal erlitten haben,
macht alles anders. Dr. Maria Egg schreibt in ihrem
Aufsatz «Vereinigungen der Eltern geistesschwa-
cher Kinder» (Zeitschrift Pro Infirmis, Heft Nr. 2,
August 1960, 19. Jahrgang): Die Moglichkeit der

Aussprache, des Gedankenaustauches mit andern
Eltern, die Ahnliches erleben, gibt neuen Ansporn
fiir die schwere Aufgabe».

Wie aus der gleichen Arbeit zu erfahren ist, ha-
ben sich solche Elterngruppen in Amerika schon in
den DreiBigerjahren gebildet. Um 1950 fingen sie
an, sich stark zu vermehren. Sie setzten sich das
Ziel, die Offentlichkeit auf die Verantwortung auf-
merksam zu machen, welche sie den geistesschwa-
chen Kindern und geistesschwachen Erwachsenen
gegeniiber hat. Jedermann soll etwas iiber das We-
sen des geistesschwachen Menschen wissen, um
ihm die richtige Behandlung, Hilfe und den not-
wendigen Schutz zukommen lassen zu kénnen. Das
Verstindnis in breiten Schichten der Bevilkerung
macht den Weg frei zur Schaffung von Ausbil-
dungsstatten und anderen Institutionen, vor allem
aber auch von Heimen fiir die alten Geistesschwa-
chen die keine Familie mehr haben.

Was unsere schweizerischen Verhiltnisse anbe-
langt, so ist der Geist vielleicht weniger kampfe-
risch, doch ist auch hier die Erkenntnis, daf} durch
den ZusammenschluB'der Eltern geistesschwacher
Kinder diesen, wie ihnen selbst der Weg erleichtert
werden kann, lebendig. Sie hat unter anderem zur
Griindung des «Vereins zur Forderung zuriickge-
bliebener Kinders» gefithrt. Uber diesen schreibt
Alfred Wulpillier in seinem Aufsatz «Von der Ar-
beit in Elterngruppen fiir geistig Invalide»: «Er
schlieBt Eltern und Gonner zusammen, um zuriick-
gebliebenen Kindern Bildungs- und Arbeitsstatten
zu verschaffen, Behorden und Firmen fur seine Be-
strebungen zu interessieren und im geeigneten Zeit-
punkt die Fiirsorge fiir die alten Tage von Geistes-
schwachen an die Hand zu nehmen.» Eine schone
Frucht dieser gemeinsamen Bemiihungen stellt die
«Werkstube» dar, in welcher die aus der Hilfs-
schule entlassenen Kinder stricken, nahen, Mate-
rial abzahlen und einfiillen, leichte Kartonnage-,
Leder- und Metallarbeiten verrichten konnen.
Weil gerade nach dem Schulaustritt die Elternnot
sehr grof} ist, weil der Weg ins Leben nicht offen-
steht, bedeutet diese Werkstube und was weiterhin
getan und geplant wird, ein Licht im Dunkeln.

Es wire zu wiinschen, daB} in der ganzen Schweiz
solche Elternvereine gegriindet wiirden und dafl
durch einen schweizerischen Zusammenschlufl auf
Grund der gemachten Erfahrungen iiberall dort ge-
holfen werden koénnte, wo die Not es erfordern
wiirde. Der Zusammenschlufl macht stark. Die Last,
welche die Eltern geistesschwacher Kinder zu tra-
gen haben, wird leichter, und fiir diese selber er-
6ffnen sich neue Wege, wo keine vorhanden zu sein
schienen. Dr.E. Brn.
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Aus dem Protokoll der Biirositzungen

vom 28. September 1960

Das sechste Lesebuch soll auf kommenden Friihling in glei-
cher Ausstattung und gleichem Umfang wie das finfte er-
scheinen. Die Lesebuchkommission wird die Vorarbeiten so
rasch fordern, saf es rechtzeitig in den Druck gehen kann.

Die Arbeiten fiir das Realbuch werden fiir einige Zeit ein-
gestellt, bis der Bedarf an einem Arbeitsheft fiir das Werkjahr
abgeklart ‘ist. In der Erziehungsrundschau sollen inskiinftig
periodisch Besprechungen von geeigneten SJW-Heften und
andern Schriftenreihen erscheinen.

Das Bundesamt fiir Sozialversicherung wiinschte unserer-
seits Vorschlidge betreffend Sonderschulen, die Beitrage von
der Invalidenversicherung erhalten.

In Genf ist eine sehr rege Elternvereinigung entstanden, die
als Kollektivmitglied der Sektion Genf angehort. Auch in an-
dern Gegenden sind solche Elternvereinigungen im Entste-
hen, deren Tatigkeit moglichst mit derjenigen der SHG ko-
ordiniert werden soll.

vom 11. Oktober 1960

Die Stiftung Schlo Regensberg beabsichtigt, ihrem Er-
ziehungsheim eine Ausbildungsmoglichkeit fiir geistesschwa-
che Jugendliche anzugliedern. Sie méchte dazu ihren Land-
wirtschaftsbetrieb so ausbauen, dafl dort 25 bis 30 Jiinglinge
in 2jdhrigen Ausbildungskursen fiir Landwirtschaft, Indu-
strie und Baugewerbe angelehrt werden kénnen. Das Biiro be-
grifit diesen Ausbau, da er einem groflen Bediirfnis entspricht.

Das letzte Verzeichnis der Hilfsklassen in der Schweiz ist
veraltet, da besonders in den Kantonen Ziirich und Aargau
eine betriachtliche Anzahl neuer Klassen entstanden sind. Es
wird neu erstellt. Herr Prof. Dr. Lutz erkundigte sich nach
der Zahl der Hilfsschiiler. In der Stadt Ziirich sind es heute
5%, dazu kommen noch 0,8 bis 1,2% Praktisch Bildungs-
fahige und Bildungsunfahige.

Dem Bundesamt fiir Sozialversicherung werden zwei An-
derungen in den Richtlinien fiir Sonderschulung zu Gunsten
der vorschulpflichtigen Kinder und des Fachpersonals vorge-
schlagen. In Genf und Ziirich haben in der letzten Zeit die
neu entstandenen Elternvereine eine lebhafte Titigkeit ent-
faltet. Das Biiro empfiehlt den Sektionen, in ihrem Gebiet den
Kontakt mit den entstehenden Elternvereinigungen aufzu-
nehmen, es wird dies bereits an der nachsten Biirositzung
ebenfalls tun. Fr.W.

AUS JAHRESBERICHTEN

JUF A, gemeinniitzige Schule fiir entwicklungsgehemmte
Kinder in Basel

Die neue Présidentin, Frl. Sina Jecklin, gibt in ihrem Jah-
resbericht einen kurzen Riickblick auf die erfreuliche Ent-
wicklung der Schule, die aus kleinsten Anfiangen hervorge-
gangen ist und heute eine sehr wichtige Stellung im Sonder-
schulwesen der Stadt einnimmt. Der im Herbst durchgefiihrte
Bazar zugunsten der Institution mit Schiilerarbeiten und sol-
chen von freiwilligen Helfern, vor allem aus dem Elternkreis,
war ein voller Erfolg. Bereits beschiftigt sich die Schulleitung
wieder mit Plénen fiir einen Saalbau, damit Eurythmie-Un-
terricht, gemeinsame Schulfeiern und Auffithrungen endlich
ihren gebithrenden Rahmen erhalten. Der Staat hat zu diesem
Zwecke eine Nachbarliegenschaft erworben.

Die Leiterin der Schule, Frl. Helene Burckhardt, berichtet
itber die Angelegenheiten der Schule. 50 Kinder wurden im
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Schuljahr 1959/60 unterrichtet, 31 Knaben und 19 Méadchen,
40 dieser Kinder kamen aus der Stadt, die uibrigen aus der
niaheren Umgebung. Durch Vermittlung des Roten Kreuzes
werden besonders unselbsténdige Schiiler von freundlichen
Helfern jeden Tag mit Privatautos nach Hause gebracht,
eine spiirbare Hilfe fiir die vielbeschaftigten Miitter der Kin-
der. Besondere Hohepunkte im Leben der Schule waren der
Elternbesuchstag, ein sommerliches Gartenfest, zu dem die
Ehemaligen eingeladen waren, eine Freilichtauffithrung der
Kinder im Garten und der schon erwihnte Bazar. Trotz nam-
hafter Subventionen des Staates behilt die Schule auf der
ganzen Linie ihren privaten Charakter, was wir als besonders
erfreulich festhalten mochten. Eine grofie Sorge ist der Schul-
leitung die spatere Unterbringung der Kinder im Erwerbs-
leben. Hier klafft noch immer eine Liicke, denn lange nicht
alle Ehemaligen eignen sich fiir die Eingliederung in die Bas-
ler Webstube. Hz

*

Aus dem 56. Jahresbericht des Johanneums Neu St.Johann

Der Bericht stellt den vor 1200 Jahren gestorbenen heiligen
Othmar, den Mitbegriinder des Klosters St.Gallen, in den Mit-
telpunkt seiner Betrachtungen. Der heilige Othmar gilt als ein
leuchtendes Beispiel christlicher Nachstenliebe. Aber er lief
es nicht dabei bewenden, diese Liebe zu predigen und fiir die
Aussatzigen ein Spital zu griinden, sondern er begab sich sel-
ber zu ihnen, versorgte sie mit Speise und Kleidung und ver-
band ihre Wunden. Er machte ernst mit dem Gebot Christi,
sich der Armsten unter den Briidern anzunehmen.

Gerade darin sieht Hochw. Direktor Breitenmoser vom Jo-
hanneum das Problem unserer Zeit. Wir besitzen ein grofies
Wissen um die Infirmitit unserer Mitmenschen. Gut ausge-
baute Institutionen, Heime und Spezialschulen stehen uns zur
Verfiigung, und auch um die notwendigen Mittel braucht uns
heute nicht bange zu sein. Aber es fehlt am Wichtigsten, an
Menschen, die gewillt sind, aus einem wirklichen Glauben
heraus, sich zu den Armsten, vor allem zu den Bildungsun-
fahigen, herabzubeugen, sie zu pflegen und zu tragen und all
das auf sich zu nehmen, was solcher Dienst mit sich bringt.
Frither hatte man Personal aber kein Geld, und heute ist es
gerade umgekehrt. «Caritas aber ist im Letzten und Notwen-
digsten micht Organisation, nicht Sammlung und Geld, son-
dern personlicher werktatiger Einsatz.»

Es braucht heute wirklich nicht nur Personal, das nach gu-
ten Anstellungsbedingungen sucht, sondern es braucht helfens-
willige und opferbereite Menschen, die im Schwachen Christi
Bruder sehen.

MuB es einem nicht zu denken geben, wenn man liest, daf3
im Berichtsjahr von 247 Anmeldungen nur 64 beriicksichtigt
werden konnten, 183 Eltern und Versorger, die von Heim zu
Heim pilgern, um ihre Schiitzlinge unterzubringen, mufiten
abgewiesen oder auf spiter vertrostet werden. Und diese Si-
tuation ist allenthalben anzutreffen. Man miifite die bestehen-
den Heime groBziigig ausbauen und neue Institutionen schaf-
fen; aber diese Entwicklung ist heute blockiert. Wir finden
hier dieselben Erscheinungen wie in der Krankenpflege. Die
schonsten und kostspieligsten Spitalbauten mit noch so aus-
gekliigelten Einrichtungen niitzen nichts, wenn die helfenden
Hinde fehlen. Eine andere Wertung der Arbeit, die nicht
im materialistischen Denken stecken bleibt, tut not. Und es
geniigt nicht, daB wir dies einfach zur Kenntnis nehmen.
Gerade den Erziehern unserer jungen Generation erwdéchst
hier eine der wichtigsten Aufgaben. Zur Freude am Dienen
aber kann nur erziehen, wer selber immer wieder zu dienen
bereit ist, ohne zuerst zu fragen: Was erhalte ich dafiir?

Das Johanneum betreute im Berichtsjahr 332 Kinder und
Zglinge aus 19 Kantonen, mehr als die Halfte natiirlich aus
dem Kanton St.Gallen. DaB die Rechnung fiir diese grofie
Haushaltung ausgeglichen war, ist den vielen Génnern und
Freunden des Heims zu verdanken. Hz



	Heilpädagogische Rundschau

